
1. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
 § 12 ABS. 3A BAUGB I.V.M. § 9 ABS. 2 BAUGB

Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB wird unter Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt, dass im Rahmen 
der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB; §§ 1-14 BAUNVO

2.1 MISCHGEBIET (MI) ANALOG § 6 BAUNVO
 

Zulässig sind analog 6 Abs. 2 BauNVO
1. Anlagen zur Kinderbetreuung für bis zu 6 Betreuungsgruppen,
2. eine Betreuungs- und Pflegeeinrichtung mit bis zu 30 Einheiten für betreutes Wohnen und 60 sta-

tionären Betten für Pflege sowie zusätzlich Wohnnutzung mit bis zu 4 Wohneinheiten
3. Räume für freie Berufe,
4. Geschäfts- und Büronutzung,
5. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden (max. 400 qm VK), Schank- und Speisewirtschaf-

ten (Kiosk, Bistro, Imbiss) im Erdgeschoss, 
6. nicht störende Handwerksbetriebe,
7. sonstige Gewerbebetriebe,
8. Räume für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-

cke (z.B. Musikschule),
9. Betriebe des Beherbergungsgewerbes.

Unzulässig sind Vergnügungsstätten, Läden mit Geschäfts- und Verkaufsflächen für Sexartikel (Sexshops 
und Videotheken) und sonstige Gewerbebetriebe, in denen sexuelle Tätigkeiten gewerblich ausgeübt 
oder angeboten werden (Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe einschließlich Wohnungsprostitution).

2.2 ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA) ANALOG § 4 BAUNVO
 

Zulässig sind analog 4 Abs. 2 BauNVO und § 4 Abs. 3 BauNVO
1. Wohnnutzung (s. dazu höchstzulässige Anzahl der Wohneinheiten je Wohngebäude)
2. Räume für freie Berufe,
3. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden (max. 400 qm VK), Schank- und Speisewirtschaf-

ten (Kiosk, Bistro, Imbiss) in den Erdgeschossen, 
4. nicht störende Handwerksbetriebe in den Erdgeschossen,
5. Räume für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke (z.B. Musikschule).

Bedingte Zulässigkeit empfindlicher Nutzungen gem. § 9 Abs. 2 BauGB:
In den Teilbereichen des Plangebietes, deren Böden vermutlich mit umweltgefährdenden Stoffen belas-
tet sind (Altlastverdachtsflächen SB_193 und SB_4142), sind analog § 4 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 
Abs. 5 BauNVO die allgemein zulässigen Nutzungen analog § 9 Abs. 2 BauGB erst nach Abschluss der 
Bodensanierungsmaßnahme zulässig, wenn eine Gefährdung empfindlicher Nutzungen auszuschließen 
ist. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz erteilt die Freigabe.

3. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16 - 21A BAUNVO

3.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN 

Siehe Plan, analog § 16 Abs. 2 und § 18 BauNVO.

Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maximale Höhe ist die Oberkante der baulichen und sonsti-
gen Anlagen. Der maßgebende obere Bezugspunkt kann den Nutzungsschablonen entnommen werden.

Die Gebäudeoberkante wird definiert durch den höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder den 
Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut (Wandhöhe) oder der Schnittpunkt zweier geneigter 
Dachflächen (Firsthöhe).

Die zulässige Oberkante kann durch untergeordnete Bauteile (technische Aufbauten, etc.) auf max. 10 
% der Grundfläche bis zu einer Höhe von max. 2,0 m überschritten werden, wenn ein Abstand von 
mind. 1,5 m bis zur Gebäudekante eingehalten wird. Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule inkl. der 
zum Betrieb erforderlichen Anlagen und Bauteile kann die zulässige Oberkante alternativ bis auf max. 
40 % der Grundfläche überschritten werden, wenn ein Abstand von mind. 2,0 m bis zur Gebäudekante 
eingehalten wird. Technische Dachaufbauten auf den Vollgeschossen sind unzulässig, wenn ein Staffel-
geschoss errichtet wird. Eine Überschreitung der Gebäudeoberkante durch Dachaufbauten oder ähnli-
ches für die Errichtung von Werbeanlagen ist nicht zulässig. Die Dachaufbauten sind zusammenzufassen 
und einzuhausen.

3.2 GRUNDFLÄCHENZAHL (GRZ)

Siehe Plan. Die Grundflächenzahl (GRZ) wird analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 BauNVO 
und § 19 Abs. 1 BauNVO festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von
1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich   
 unterbaut wird, 

 mitzurechnen. 

Bei der Ermittlung der Grundflächenzahl sind die privaten Grünflächen als Teil des Baugrundstückes / 
Grundstücksfläche zu berücksichtigen. Der Grundstücksfläche i.S.v. § 19 Abs. 3 BauNVO sind Flächenan-
teile an Gemeinschaftsanlagen hinzuzurechnen.

3.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE

Siehe Plan. Für die Teilgebiete wird die Zahl der Vollgeschosse analog § 16 Abs. 2 BauNVO und § 20 
BauNVO als Höchstmaß festgesetzt. Garagengeschosse (Tiefgaragen) sind auf die Zahl der Vollgeschosse 
nicht anzurechnen (§ 21 a Abs. 1 BauNVO).

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (ANALOG § 9 BAUGB + BAUNVO)

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

MI MISCHGEBIET
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 6 BAUNVO)

GOKmax.

HÖHE BAULICHER UND SONSTIGER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS; HIER: MAXIMAL ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE 
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ  
GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

II - VII ZULÄSSIGE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 20 ABS. 1 BAUNVO)

GFZ GESCHOSSFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 20 ABS. 2 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

g GESCHLOSSENE BAUWEISE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 3 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAULINIE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS.2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS.3 BAUNVO)

St FLÄCHE FÜR STELLPLÄTZE
(§ 9 ABS.1 NR.4 BAUGB)

TGa FLÄCHEN FÜR TIEFGARAGEN MIT ZUFAHRTEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB)

ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG; HIER: MISCHVERKEHRSFLÄCHE 
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

P VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG; HIER: PARKPLATZFLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

FLÄCHE FÜR VERSORGUNGSANLAGEN MIT DER ZWECKBESTIMMUNG ELEKTRIZITÄT; HIER: TRAFOSTATION
(§ 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB)

p PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

PRIVATE GRÜNFLÄCHE MIT ZWECKBESTIMMUNG SPIELPLATZ
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

UNTERIRDISCHE HAUPTLEITUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

lr MIT LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN (LR)
(§ 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB)

lr, fr MIT LEITUNGS- UND FAHRRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN (LR, FR)
(§ 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB)

lr,gr,fr MIT LEITUNGS-, GEH- UND FAHRRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB)

Leitungs- (lr), Geh- (gr) 
und Fahrrecht (fr)

zu Gunsten

lr 1 Ver- und Entsorgungsträger

lr 2 Telekom

lr 3 Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb (ZKE)

gr 1 Allgemeinheit

gr 2 Anlieger und Bewohner des Quartiers

fr 1 Allgemeinheit

fr 2 Anlieger und Bewohner des Quartiers

fr 3 Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb (ZKE)

UMGRENZUNG DER FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND; NUR EINGESCHRÄNKT NUTZBAR / BEBAUBAR 
SIND; HIER: SCHUTZSTREIFEN ZUM VERROHRTEN FISCHBACH / SICHTDREIEICK
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB)

FLÄCHEN, DEREN BÖDEN ERBLICH MIT UMWELTGEFÄHRDENDEN STOFFEN BELASTET SIND; HIER: 
ALTLASTENVERDACHTSFLÄCHEN „SB_193“ / „SB_4142“
(§ 9 ABS. 5 NR. 3 UND ABS. 6 BAUGB)W

VERROHRTER BACHLAUF „FISCHBACH“

ABRISS DES GEBÄUDEBESTANDES

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHES MASS DER NUTZUNG, ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG

BEZUGSPUNKT; HIER: 192,50 ÜNN

5 ZUORDNUNG DER NUTZUNGSSCHABLONEN

3.4 GESCHOSSFLÄCHENZAHL (GFZ)

Siehe Plan, analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 BauNVO und § 20 BauNVO.
Die Tiefgaragen sind bei der Ermittlung der GFZ nicht anzurechnen.

4. BAUWEISE
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 22 BAUNVO

In der offenen Bauweise analog § 22 Abs. 2 BauNVO sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu 
errichten (Tiefgaragen / oberirdische Garagengeschosse sind bei der Ermittlung der Gebäudelängen nicht 
anzurechnen). In der geschlossenen Bauweise sind Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand zu errichten. In 
der abweichenden und geschlossenen Bauweise analog § 22 Abs.  3 und 4 BauNVO sind Gebäudelängen 
von mehr als 50 m zulässig. In der abweichenden Bauweise ist eine Grenzbebauung zulässig.

5. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 BAUNVO

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von Baulinien 
und Baugrenzen bestimmt. Analog § 23 Abs. 2 BauNVO muss auf der Baulinie gebaut werden. Analog § 
23 Abs. 3 BauNVO dürfen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht überschreiten. Demnach sind 
die Gebäude innerhalb des im Plan durch Baugrenzen und Baulinien definierten Standortes zu errichten. 
Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 
2 BauNVO gelten entsprechend. Das gleiche gilt für bauliche Anlagen soweit sie nach Landesrecht in 
den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können (s. ergänzend auch Festsetzung der 
Flächen für Stellplätze und Flächen für Tiefgaragen mit Zufahrten).

6. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Siehe Plan. Oberirdische Stellplätze sind in den Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung; hier: 
Parkplatzflächen und in den dafür festgesetzten Flächen für Stellplätze und innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig und für die Allgemeinheit zugänglich anzulegen. Die Errichtung und Bewirt-
schaftung gewerblich genutzter Stellplätze über den Stellplatzbedarf der zulässigerweise zu errichtenden 
Nutzungen hinaus, ist unzulässig. 

 FLÄCHEN FÜR TIEFGARAGEN MIT ZUFAHRTEN
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Siehe Plan. Tiefgaragen mit Zufahrten sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und den 
dafür festgesetzten Flächen für Tiefgaragen mit Zufahrten zulässig. Fahrradabstellanlagen dürfen auch 
außerhalb der Flächen für Stellplätze und Tiefgaragen und außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche errichtet werden.

7. HÖCHSTZULÄSSIGE ANZAHL DER WOHNEINHEITEN IN WOHNGEBÄUDEN
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB

Die höchstzulässige Anzahl an Wohneinheiten in Wohngebäuden wird analog § 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB wie 
folgt festgesetzt:

  Teilbereich 1: 34 WE (davon 30 Einheiten betreutes Wohnen, 4 Wohneinheiten)
  Teilbereich 2: 56 WE
  Teilbereich 3 : 32 WE
  Teilbereich 4: 36 WE
  Teilbereich 5: 41 WE

8. FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND; NUR EINGESCHRÄNKT NUTZ-
BAR / BEBAUBAR SIND; HIER: SCHUTZSTREIFEN ZUM VERROHRTEN FISCHBACH / 
SICHTDREIECK 

 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB

Entlang des verrohrten Verlaufs des Fischbaches ist beidseits ein Schutzstreifen von 5 m Breite von jegli-
cher Bebauung freizuhalten und naturnah zu bewirtschaften bzw. in Abstimmung mit dem Amt für Stadt-
grün und Friedhöfe nur eingeschränkt bebaubar. Im Bereich der überbaubaren Grundstücksflächen ist 
gem. Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt- und Naturschutz von der Einhaltung der Forderung 
nach § 56 Abs. 3 SWG abzusehen. Innerhalb des Sichtdreieckes sind nur Bäume mit Kronensatz über 4,0 
m sowie Sträucher und sonstige Vegetationsbestände unter 1,0 m zulässig. 

9. ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

 VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: MISCHVERKEHRSFLÄCHE
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

 
Siehe Plan. 
Generell besteht für die festgesetzte Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung; hier: Mischverkehrs-
fläche ein Geh- und Fahrrecht zu Gunsten der Allgemeinheit.

 VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: PARKPLATZFLÄCHEN
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

 
Siehe Plan.

10. FLÄCHE FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, ZWECKBESTIMMUNG ELEKTRIZITÄT; HIER:   
 TRAFOSTATION
 ANALOG§ 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB

Der Standort der Trafostation wird als Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Elektri-
zität festgesetzt.

11. UNTERIRDISCHE HAUPTLEITUNGEN
 ANALOG. § 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan. 

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN NR. 123.09.00
„UMFELD EHEMALIGE OBERPOSTDIREKTION / KLAUSENERSTRASSE / POSTSTRASSE“ 

IM STADTTEIL MALSTATT MIT VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN

HINWEISE

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. 
Die Vorschriften des § 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, der zusammenfassen- 
den Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. 

• Die Bodenarbeiten sind nach den einschlägigen Vorschriften der DIN 18 915 („Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau – Bodenarbeiten“) durchzuführen. Ein Befahren der für die Anlage der Gehölze vorgesehenen 
Fläche ist auf das notwendige Maß zu beschränken. Der nordöstliche Bereich der geplanten Grünfläche 
(Teilbereich 1 und 4) ist daher von dem erforderlichen Baufeld durch doppeltes Trassierband abzugrenzen. 
Innerhalb des Baufeldes sind ggfs. vorhandene Oberböden abzutragen, zwischenzulagern und an den be-
grünten Bereichen, nach Möglichkeit am gleichen Standort wieder einzubauen. Zuvor sind verdichtete 
Unterböden wieder aufzulockern.

• Zur Umsetzung der grünordnerisch festgesetzten Maßnahmen und zur Vermeidung des Eintretens von Ver-
botstatbeständen n. § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG wird bei der baulichen Umsetzung eine Umweltbaube-
gleitung durch eine fachkundige Person erfolgen.

• Im gesamten Planungsbereich wurden starke Bombardierungen durch die alliierten Streitkräfte festgestellt. 
Deshalb ist bei Bauarbeiten mit Kampfmitteln zu rechnen. Das Gefährdungsband beginnt ab GOK 1945 bis 
in eine Tiefe von 6 m, endet aber an gewachsenem Fels. Es wird empfohlen das Baugebiet durch eine Fach-
firma für Kampfmittelbeseitigung detektieren zu lassen.

• Das Vorhaben befindet sich in einem Gebiet einer ehemaligen Eisenerzkonzession. Ob diesbezüglich unter 
diesem Bereich Abbau umging, geht aus den Akten- und Planunterlagen des Oberbergamtes nicht hervor. Es 
wird empfohlen auf Anzeichen von altem Bergbau zu achten und dies ggf. dem Oberbergamt mitzuteilen.

• Aus dem Gelände des ehemaligen Reformgymnasiums, später Postdirektion, sind dem Landesdenkmalamt 
Fundstücke aus einem latènezeitliche Grabhügel bekannt. Latènezeitliche Grabhügel kommen in der Regel 
nicht einzeln vor sondern sind Bestandteil eines je nach Größe der zugehörigen Siedlung mehr oder weniger 
ausgedehnten Grabhügelfeldes. Aus diesem Grunde sind alle Erdarbeiten hier zunächst einmal genehmi-
gungspflichtig nach § 8 Absatz 2 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung 
des saarländischen Denkmalschutzes und der saarländischen Denkmalpflege vom 13. Juni 2018 (SDschG). 
Für alle Bauwerke, für deren Errichtung eine Baugenehmigung oder eine die Baugenehmigung einschließen-
de oder ersetzende behördliche Entscheidung erforderlich ist, ist das Einvernehmen mit dem Landesdenk-
malamt herzustellen (§ 10 Absatz 5 SDschG), wobei davon auszugehen ist, dass das Einvernehmen nur dann 
hergestellt werden kann, wenn die Erdarbeiten durch einen Archäologen begleitet werden und diesem im 
Bedarfsfall Zeit und Personal zur Dokumentation und Bergung eventuell zutage geförderter Bodendenkmä-
ler zur Verfügung gestellt wird. Die Kosten hierfür, einschließlich der Kosten für die konservatorische Siche-
rung und Dokumentation der Befunde hat der Veranlasser gern. § 16 Abs. 5 SDschG im Rahmen des Zumut-
baren zu tragen.

• Durch bauliche Anlagen mit Bauhöhen über 20 m ist eine Beeinflussung von Richtfunkstrecken generell 
möglich. Der Richtfunkbelegungszustand für ein bestimmtes Gebiet kann sich gegenwärtig in kürzester Zeit 
ändern. Daher ist im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens eine neue Anfrage an die BNetzA bezüglich der 
Beeinflussung des Betriebes von Richtfunkstrecken durch Vorhaben zu stellen.

• Bemessungsgrößen für Löschwasser sind dem Arbeitsblatt DVGW 405 zu entnehmen. Weiterhin ist bei der 
Gebäudenutzung bzw. Standortplanung die Richtlinie „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ zu 
beachten. Bei einer Festlegung von Baumstandorten ist die Notwendigkeit einer Anleiterung am Objekt zu 
prüfen. Bei Festlegungen von Parkflächen sind ebenso mögliche Zufahrten bzw. Aufstellflächen der Feuer-
wehr zu berücksichtigen.

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist zusätzlich darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse 
aufgrund von Starkregenereignisse einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden An-
liegern darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der 
Oberflächenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen, gegebenenfalls müssen für die 
möglichen Starkregenereignisse Überflutungsmulden angelegt werden. Besondere Maßnahmen zur Abwehr 
von möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung 
und Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. 

• Alle Schachtbauwerke und Sonderbauwerke des Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetriebes, sowie die 
Trassen der Kanäle müssen auf öffentliche Flächen zu liegen kommen sofern sie nicht der Grundstücksent-
wässerung anzurechnen sind. Außerdem müssen die Einstiege zu den Abwasserbauwerken so zugänglich 
sein, dass sie mit einem Spül- und Inspektionsfahrzeug (Fahrzeugbreite 2,50 m) über eine 3,50 m breite 
befestigte Zuwegung (SLW 60) angefahren werden können. Die im unbefestigten Gelände liegenden Ein-
stiege müssen mit einem zweireihigen Pflasterstreifen umrandet werden. Sollten dennoch öffentliche und 
von ZKE zu betreibende Bauwerksteile von Schachtbauwerken oder Rohrleitungen auf späteren nicht öffent-
liche Flächen der Landeshauptstadt zu liegen kommen, so sind Vereinbarungen mit den Grundstückseigen-
tümern zu treffen, die eine Reparatur bzw. Erneuerung oder Wartung der Abwasseranlage (Schutzstreifen) 
ermöglichen. Eine dingliche Sicherung der infrage kommenden Flächen muss mittels Eintragung im Grund-
buch vollzogen sein. 

• Im angrenzenden Bereich (angrenzend an die geplanten Grünflächen) liegen bahneigene Signalkabel (LST) 
der DB Netz AG. Die Kabel sind erdverlegt, verlaufen aber im Kabelkanal. Vor Beginn der Bauarbeiten muss 
eine Einweisung durch den Fachdienst LST erfolgen. Eine Betriebsgefährdung von Signalkabeln ist auszu-
schließen. Im Bereich der Kabeltrasse dürfen Erdarbeiten nur von Hand ausgeführt werden. 

• Die Abstandsflächen dürfen sich unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen bei dem geplanten Bauvor-
haben auf Bahngelände erstrecken. Innerhalb der Abstandsfläche sind jedoch jederzeit Veränderungen der 
planfestgestellten Bahnanlage zu ermöglichen bzw. zulässig. Ein Baulasteintrag auf Bahngelände wird je-
doch in diesem Fall nicht übernommen. 

• Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- 
und KörperschaII, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch 
magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. In unmittelbarer 
Nähe der elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, 
medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische Felder empfindlichen Geräten zu rech-
nen. Es obliegt dem Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen.

• Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen den Belangen 
der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Zu den Mindestpflanzabständen ist die DB Richtlinie 
(Ril) 882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle“ zu beachten und über folgende Bestell-
adresse zu erwerben: DB Kommunikationstechnik GmbH Medien- und Kommunikationsdienste Informa-
tionslogistik, Kriegsstraße 136, 76133 Karlsruhe.

• Es wird auf die Verkehrssicherungspflicht (§§ 823 ff. BGB) des Grundstückseigentümers hingewiesen. Soweit 
von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebs und der Verkehrssicherheit aus-
gehen können, müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält 
sich die DB AG vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. 

• Der Bauherr ist angehalten, das Grundstück im Interesse der öffentlichen Sicherheit und auch im Interesse 
der Sicherheit der auf seinem Grundstück verkehrenden Personen und Fahrzeuge derart einzufrieden, dass 
ein gewolltes oder ungewolltes Betreten und Befahren von Bahngelände oder sonstiges Hineingelangen in 
den Gefahrenbereich der Bahnanlagen verhindert wird. Die Einfriedung ist vom Bauherrn bzw. seinen 
Rechtsnachfolgern laufend instand zu halten und ggf. zu erneuern. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten 
des Bauherrn bzw. seiner Rechtsnachfolger. 

• Die Entwässerung des Bahnkörpers über den Bahnseitengraben darf unter keinen Umständen beeinträchtigt 
werden. 

• Die Bauarbeiten müssen grundsätzlich außerhalb des Druckbereiches von Eisenbahnverkehrslasten durch-
geführt werden. 

• Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hineingelangen in 
den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch geeignete und wirksame 
Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. Dies gilt auch während der Bauzeit.

• Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebseinrichtungen 
oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Sicherungseinrichtungen 
unerlaubt zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebsstörende oder betriebsgefährdende 
Handlungen vorzunehmen. Für Schäden, die der DB aus der Baumaßnahme entstehen, haftet der Planungs-
träger / Bauherr im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls im vollem Umfang. Bei Bau-
ausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das Überschwenken 
der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder herunterhängenden Haken 
verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Ab-
nahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. Werden 
bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so ist mit der DB Netz AG 
eine schriftliche Kranvereinbarung abzuschließen, die mindestens 4 - 8 Wochen vor Kranaufstellung bei der 
DB Netz AG zu beantragen ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen. Der Antrag zur 
Kranaufstellung ist mit Beigabe der Konzernstellungnahme der DB zum Vorhaben bei der DB Netz AG einzu-
reichen.

• Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert werden. Lagerungen 
von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass unter keinen Umständen 
Baustoffe / Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelangen. 

• Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung, 
Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von Bahnübergängen etc. hat der Bauherr sicher-
zustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckun-
gen und Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen. Sollte sich nach Inbetriebnahme der Reklame-
einrichtung herausstellen, dass es doch zu Beeinträchtigungen der Signalsicht kommt, ist DB seitig mit 
einem Widerruf der Zustimmung bzw. mit Einschränkungen oder Abänderungen zu rechnen. 

• Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. Sie 
sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisnähe kann nicht 
zugestimmt werden.

Die nachfolgenden Maßnahmen sind aus natur- und artenschutzrechtlicher Sicht nicht zwingend und haben 
freiwilligen Charakter:
• Bei der Beleuchtung der Freiflächen und Stellplätzen sind insektenfreundliche Beleuchtungssysteme (z.B. 

LED-Leuchten oder Natriumdampf-Niederdruck-Lampen) mit maximal 4.100 Kelvin Farbtemperatur zu ver-
wenden. Es sind nur Leuchten vorzusehen, die so eingeblendet sind, dass möglichst wenig Licht nach oben 
oder auf angrenzende Grünflächen emittiert wird.

• Der Verlust von Strukturen für (ungefährdete) Höhlenbrüter (Bunt- und Grünspecht) wird durch das Ausbrin-
gen von insgesamt 5 Nisthilfen für Spechte und andere Höhlenbrüter ausgeglichen. An den geplanten Ge-
bäuden sind Nisthilfen für Gebäudebrüter anzubringen, sofern die baulichen Strukturen keine Nistmöglich-
keiten (in Form von Überständen, Halbhöhlen o.ä.) zur Verfügung stellen. Für den Haussperling eignen sich 
beispielsweise Mehrfachvorrichtungen in Form aneinandergereihter Höhlenbrüterkästen.

• Für den Teilbereich 5 wird vorgeschlagen, die entstehenden Steilböschungen durch Gabionen (ggfs. mehr-
stufig) abzustützen und so zusätzliche Lebensräume für die Mauereidechse zu schaffen. Diese stehen in di-
rekter Verbindung zu den bereits besiedelten Bereichen der angrenzenden Bahnböschung. Die Gabionen 
sollten mit Steinen und Schotter unterschiedlicher Korngröße gefüllt werden. Zur Vermeidung von Beschat-
tungseffekten sollte unterhalb der Gabionen auf die Anpflanzung von Gehölzen verzichtet werden und auf-
kommende Gehölze in regelmäßigen Abständen zurückgeschnitten werden.

• Als Ersatz für verlorengegangene Quartiermöglichkeiten werden im Bereich des zu erhaltenden Baumbe-
standes in der dem Teilbereich 3 zugeordneten privaten Grünfläche insgesamt 5 Fledermauskästen des Typs 
Schwegler 3FF oder vergleichbar aufgehängt. Die konkreten Standorte werden von einer fachkundigen Per-
son (Fledermauskundler, UBB) festgelegt und die Kästen jährlich auf Besatz geprüft und im Bedarfsfall an 
anderer Stelle aufgehängt.

• Auf der Grundlage des § 40 BNatSchG dürfen für die Gehölzpflanzungen nur gebietsheimische Gehölze mit 
der regionalen Herkunft „Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben“ (Region 4) gemäß „Leitfaden zur 
Verwendung gebietseigener Gehölze“ (BMU, Januar 2012) verwendet werden.

• Für geplante Ansaatflächen dürfen auf der Grundlage des § 40 BNatSchG nur zertifizierte gebietsheimische 
Saatgutmischungen mit der regionalen Herkunft „Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben“ (Region 
6) verwendet werden. Auf eine Ansaatdichte von 2 – 4 g/m2 ist zu achten.

12. MIT LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB

Siehe Plan. Die in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichneten Bereiche (lr) sind mit Leitungsrechten 
zu belasten (siehe ergänzend Planzeichnerläuterung).

 MIT GEHRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB

Siehe Plan. Im Bereich der Gebäudevorflächen der Gebäude 1 und 4 in Verbindung mit der Mischverkehrs-
fläche ist insgesamt ein 2 m breiter Streifen mit Gehrechten zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. Dies 
dient zusammen mit der Mischverkehrsfläche der fußläufigen Verbindung.

 MIT LEITUNGS- UND FAHRRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB

Siehe Plan. Der in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnete Bereich (lr, fr) ist mit Leitungs- und 
Fahrrechten zu belasten (siehe ergänzend Planzeichnerläuterung).

 MIT LEITUNGS-, GEH- UND FAHRRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN 
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB

Siehe Plan. Die in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichneten Bereiche (lr, gr, fr) sind mit Leitungs-, 
Geh- und Fahrrechten zu belasten (siehe ergänzend Planzeichnerläuterung).

13. PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB I.V.M. § 9 ABS. 1 NR 16 BAUGB

Siehe Plan. 
Innerhalb der privaten Grünflächen sind im Mischgebiet Nutzungen zulässig, die dem ordnungsgemäßen 
Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtung dienen. Zulässig sind Wege, Spielgeräte und Sportanlagen sowie 
alle sonstigen für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen und Einrichtungen. In den priva-
ten Grünflächen der Allgemeinen Wohngebiete sind Anlagewege, Aufenthaltsbereiche, Terrassen etc. zu-
lässig. 
Gem. Starkregenstudie werden die private Grünflächen des Mischgebietes, Allgemeinen Wohngebietes 3 
und 4 bei entsprechenden Niederschlägen zwischen 0,15 - 0,50 m eingestaut. Es sind entsprechende Volu-
men auf einem Baugrundstück für die natürliche Versickerung von Wasser aus Niederschlägen freizuhalten, 
um insbesondere Hochwasserschäden, einschließlich Schäden durch Starkregen, vorzubeugen.

14. PRIVATE GRÜNFLÄCHE MIT ZWECKBESTIMMUNG SPIELPLATZ
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB 

Siehe Plan. 
Innerhalb der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz sind Nutzungen zulässig, die der 
Freizeitgestaltung der Bewohner des Quartiers und der Allgemeinheit dienen. Zulässig sind eingeschossige 
Hütten mit einer maximalen Grundfläche von 300 qm (max. 150 qm je Hütte). Zulässige Nutzungen inner-
halb der Hütten sind:

1. Kiosk, Bistro, Imbiss,
2. Anlagen für kulturelle, soziale und sportliche Zwecke (z.B. Musikschule),
3. alle sonstigen für die Freizeitgestaltung der Bewohner des Wohnquartieres dienliche Nutzungen und 

Einrichtungen.

15. GEMEINSCHAFTSANLAGEN; HIER MÜLLSAMMELPLATZ
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR 22 BAUGB
 
 Entlang der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung; hier: Mischverkehrsfläche ist im Bereich der 

Teilbereiche 2 und 3 ein zentraler Müllsammelplatz einzurichten.

16. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND 
LANDSCHAFT

 ANALOG § 9 ABS. 1 NR 20 BAUGB

 Die Baufeldräumung/Rodung von Gehölzen darf gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG nur außerhalb der Brut- 
und Setzzeiten im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar erfolgen. Damit wäre der Schutz von Gelegen 
und Nestlingen der europäischen Vogelarten hinreichend sicher gewährleistet. In Bezug auf Fledermäuse ist 
bekannt, dass baumbewohnende Arten oftmals erst nach strengen Frostereignissen ungeeignete, i.e. nicht 
frostsichere, Baumhöhlen bzw. Stammritzen/-spalten verlassen und in wärmere Gebiete ab- oder in unter-
irdische Quartiere einwandern. In der Regel sind ab Januar genügend solcher Bedingungen aufgetreten, 
die die Tiere zum Verlassen von Baumquartieren veranlasst haben. I.d.R. reicht es aus, die Rodung stärker 
dimensionierter Bäume auf diesen Zeitraum zu beschränken. Da insbesondere die Robinie jedoch auch bereits 
in jüngeren Stadien tiefe Borkenrisse und -spalten aufweist, wird (auch unter Berücksichtigung der höheren 
Durchschnittstemperaturen innerhalb der Innenstadt von Saarbrücken) festgelegt, dass die Rodungsarbeiten 
insgesamt auf den Zeitraum Januar-Februar beschränkt werden.

 Für den Haussperling und andere Gebäudebrüter sind lärmbedingte Störungen am Niststandort grund-
sätzlich von untergeordneter Relevanz. Der Bruterfolg wird eher durch optische Störreize in unmittelbarer 
Nähe des Nestes herabgesetzt (Personen, Baumaschinen). Um dies zu verhindern, ist die Trafostation der 
Telekom (Vorbau mit Wabenvermauerung) als einziger potenzieller Niststandort für den Haussperling 
und die anderen im Gebiet nachgewiesenen Gebäudebrüter (Bachstelze, Hausrotschwanz) innerhalb des 
Geltungsbereiches während der Bauarbeiten durch einen mit einer Sichtschutzplane verblendeten Bauzaun 
vom Baufeld abzutrennen.

 Spätestens vor Beginn der Aktivitätszeit (je nach Witterung bereits Mitte bis Ende März) ist das Baufeld durch 
einen Reptilienschutzzaun für die Dauer der Bauarbeiten gegenüber der Bahnböschung zu sichern, um ein 
Einwandern der Mauereidechse in den dann gerodeten/offenen Bereich zu vermeiden. Anschließend ist das 
gesamte Baufeld durch eine fachkundige Person (Tierökologe, Herpetologe) systematisch nach evtl. vorhan-
denen Tieren abzusuchen und ggfs. gefundene Individuen in den benachbarten Bereich der Bahnböschung 
zu verbringen (Fanggenehmigung durch die UNB notwendig). Der Schutzzaun ist mit Übersteighilfen zu 
versehen, um evtl. übersehenen Individuen eine Rückwanderung in den Bereich der Bahnböschung zu 
ermöglichen. Die Funktionalität des Schutzzaunes ist regelmäßig zu überprüfen.

17. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES 
BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZES

 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB

Im Bebauungsplangebiet sind gemäß der gutachtlichen Stellungnahme anhand der Geräuschimmissionen 
ausgehend von den in der Nachbarschaft befindlichen Emittenten Straßenverkehrslärm, Parkplatzlärm mit 
Zufahrten zu Tiefgaragen und Schienenverkehrslärm auf die geplante Bebauung folgende Vorkehrungen zu 
treffen:
1. Asphaltierung der Fahrgassen der Parkplätze und der Parkstände,
2. Asphaltierung der Erschließungsstraßen im Bebauungsplangebiet,
3. Ausführung der Tore zu den Tiefgaragen und sofern vorgesehen Ausführung der Abdeckung der Regen-

rinnen der Zufahrten zu den Tiefgaragen nach dem Stand der Lärmminderungstechnik, so dass von der 
Betätigung der Tore bzw. von dem Überfahren der Abdeckungen der Regenrinnen keine relevanten Ge-
räusche ausgehen,

4. Bei der Errichtung der Gebäude mit schutzbedürftigen Nutzungen im Bebauungsplangebiet sind die er-
mittelten Bereiche der maßgeblichen Außenlärmpegel La gemäß Schalltechnischer Untersuchung zu be-
achten,

5. Die Anforderungen an die Luftschalldämmung der zu errichtenden Gebäude sind nach DIN 4109 Aus-
gabe 2018 Teil 1 und Teil 2 zu bestimmen,

6. In den Anwesen sind schutzbedürftige Räume mit fensterunabhängigen, schallgedämpften Lüftungsein-
richtungen auszustatten. Diese sind bei der Ermittlung der Anforderungen an die Luftschalldämmung der 
Außenbauteile gemäß den errechneten Lärmpegeln bei der Planung der Bauwerke zu berücksichtigen.

7. Infolge der an den Fassaden zu erwartenden Außenlärmpegel sind Schallschutzmaßnahmen zu veranlas-
sen. Die Einstufung der Lärmpegelbereiche für die einzelnen Gebäude, Stockwerke und Fassaden ist 
nachstehend aufgelistet:

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:
• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634).
• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitplä-
ne und die Darstellung des Planinhalts (Planzei-
chenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 
(BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 
(BGBl. I S. 3434).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 
Absatz 3 des Gesetzes vom 27. September 2017 
(BGBl. I S. 3465).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 320 der 
Verordnung vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 
(Amtsbl. I S. 840).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. I S. 632).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 13. Oktober 2015 
(Amtsbl. I S. 790).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 

saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. 2018, S. 358).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 3. Dezember 2013 (Amtsbl. I 2014 
S. 2).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002, zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 21. November 
2007 (Amtsbl. S. 2393). 

• Saarbrücker Baumschutzsatzung – BSchS, Sat-
zung über den Schutz der Bäume in der Landes-
hauptstadt Saarbrücken vom 05. Oktober 2017.

• Verordnung zum Gesetz über Spielplätze (Spiel-
platzverordnung - SpielplVO) vom 14. März 1975 
(Amtsblatt I S. 438). 

• Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) vom 
8. Mai 1967 (BGBl. 1967 II S. 1563), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. Juli 
2017 (BGBl. I S. 3054).
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18. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 25A I.V.M. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Auf Gebäuden mit einer Grundfläche > 100 m² sind Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis 10 Grad mit 
einer Substratschicht von ca. 15 cm Stärke extensiv zu begrünen. Eine Nutzung als Dachgarten ist zulässig. 
Dabei ist ein Begrünungssystem zu wählen, welches das dauerhafte und vitale Wachstum von Gräsern, 
Polsterstauden und zwergigen Gehölzen auch während länger anhaltender Hitze- und Trockenheitsperio-
den gewährleistet. Ausgenommen sind hiervon Flächen für technische Dachaufbauten, etc. und deren War-
tung inkl. Zuwegung. Die Tiefgaragendächer sind ebenfalls extensiv zu begrünen. 

Stellplätze sind durch Laubbäume im Umfang von je 4 Stellplätze ein standortgerechter mittel- bis groß-
kroniger Laubbaumhochstamm (Sortierung 3 mal verpflanzt, Stammumfang 16 - 18 cm) zu begrünen. Die 
Bäume sind dauerhaft zu sichern und Ausfälle durch gleichartige Bäume zu ersetzen. 

Bei allen Baumpflanzungen muss grundsätzlich die offene oder mit einem dauerhaft luft- und wasser-
durchlässigen Belag versehene Fläche (Baumscheibe) mindestens 6,0 m2 betragen. Die Baumscheiben sind 
durch geeignete Maßnahmen wie z.B. die Bepflanzung mit bodendeckenden Kleingehölzen oder Stauden 
vor Oberflächenverdichtung zu schützen. Im Falle beengter Verhältnisse sind Belüftungs- und Bewässe-
rungskanäle anzulegen; die Pflanzgrube muss mindestens 12,0 m3 umfassen und 1,50 m tief sein. 

Alle nicht überbauten Grundstücksflächen sind ebenfalls zu begrünen oder gärtnerisch zu gestalten. Die 
genaue Lage der Grünflächen und Solitärpflanzungen ergibt sich aus dem Freiflächengestaltungsplan 
(siehe Vorhaben- und Erschließungsplan). Aus statischen Gründen muss auf eine Anpflanzung von Solitären 
im durch Tiefgaragen unterbauten Bereich verzichtet werden. 
Für die genannten Pflanzungen sind standortgerechte, mittel- bis großkronige Laubbaumarten in der 
Pflanzqualität Hochstamm, 3xv, STU 16-18 cm zu vorzusehen. 

Die als private Grünfläche gekennzeichneten rückwärtigen Grundstücksflächen der Teilbereiche 1, 4 und 5 
sind frei von höheren Gehölzen und stehen vollumfänglich für den Ausgleich der wegfallenden Bäume im 
Böschungsbereich i.S.d. Baumschutzsatzung der Landeshauptstadt Saarbrücken zur Verfügung. Ziel ist die 
Pflanzung einer weitständigen, parkartigen Gehölzfläche. Hierbei sind mittelkronige Bäume (2. Ordnung) 
in Gruppen zu je 3 Exemplaren zu pflanzen. Die Pflanzabstände zwischen den Gruppen betragen 15 – 20 
m. Auch hierbei sind standortgerechte Baumarten in der Pflanzqualität Hochstamm, 3xv, STU 16-18 cm 
zu verwenden. Der Unterstand soll als Rasenfläche oder blütenreiche Blumenwiese angelegt werden. Im 
letztgenannten Fall wird eine 2-schürige Mahd der Gesamtfläche und die Anlage von mehrschürigen Gras-
wegen vorgeschlagen.

Bei allen Baumpflanzungen sind die Empfehlungen der FLL (Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 1 
- Planung, Pflanzarbeiten, Pflege, 2. Ausgabe 2015, Teil 2 Standortvorbereitungen für Neupflanzungen, 
Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate, 2. Ausgabe 2010 sowie die Güte-
bestimmungen für Baumschulpflanzen) ebenso wie die einschlägigen DIN Normen (DIN 18916 (Vegeta-
tionstechnik im Landschaftsbau, Pflanzen und Pflanzarbeiten) zu beachten. Die Bäume sind dauerhaft zu 
sichern und Ausfälle durch gleichartige Bäume zu ersetzen

Bei der Baumarten bzw. -sortenauswahl ist die folgende Pflanzliste (Vorschlagsliste) zu verwenden:

Corylus colurna – Baumhasel
Fraxinus ornus ‚Rotterdam‘ – Blumen-Esche-Sorte
Liquidambar styracifolia – Amberbaum (Nominatform)
Liquidambar styracifolia ‘Worpelsdorn’ – Amberbaum-Sorte
Sophora japonica ‘Princeton Upright’ – Schnurbaum-Sorte
Triacanthos ‘sunburst’ – Lederhülsenbaum
Fagus Sylvatica Fastigiata – Säulenbuche
Hainbuchensäulen (z.B. Carpinus betulus ‚Fastigiata‘, f ‚Columnaris‘ oder andere in Form geschnittene Sor-
ten)
Platanus x hispanica – Platane 
Tilia cordata ‚Rancho‘ – Kleinkronige Winterlinde

19. ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB I.V.M. § 9 ABS. 1 NR. 20 UND § 9 ABS. 1A BAUGB

Die vorhandenen Bäume innerhalb des Plangebietes sind, sofern möglich, zu erhalten. Für die 35 Bäume im 
Plangebiet, die unter die Baumschutzsatzung fallen, ist Ersatz in Form einer Neupflanzung von 35 Bäumen 
zu leisten (Pflanzqualität: 3xv., StU 14/16, standortgerechte Laubbaumhochstämme). Die Ersatzpflanzun-
gen sind, sofern möglich innerhalb des Plangebietes oder alternativ in Abstimmung mit dem Amt für Klima- 
und Umweltschutz an geeigneten Standorten innerhalb des Stadtgebietes auszuführen. Bei der Pflanzung 
sind die Empfehlungen der FLL (Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 1 - Planung, Pflanzarbeiten, 
Pflege, 2. Ausg. 2015 sowie Teil 2 - Standortvorbereitung für Neupflanzungen, Pflanzgruben und Wurzel-
raumerweiterung, Bauweisen und Substrate, 2. Ausg. 2010) zu beachten. 
Alternativ kann die erforderliche Kompensation auch damit geleistet werden, dass pro zu entfernendem 
Baum eine Zahlung von 1.000,00 € an die Landeshauptstadt Saarbrücken geleistet wird. 
Der Betrag wird von der Landeshauptstadt für die Neupflanzung von Bäumen im innerstädtischen Bereich 
verwendet. 

Die Gehölze innerhalb des im Bebauungsplan als Teilbereich 3 der privaten Grünfläche mit Zweckbestim-
mung Spielplatz gekennzeichneten Bereich sind grundsätzlich (unter Berücksichtigung der Verkehrssiche-
rungspflichten) zu erhalten. Der vorgesehene Spielplatz und der Aufgang zum Spielplatz sind so anzulegen, 
dass wertgebende, d.h. ältere Einzelbäume erhalten bleiben. Im Zuge der Bauarbeiten gefährdete Bäume 
im Randbereich des Baufeldes sind durch geeignete Baumschutzmaßnahmen zu schützen (Bauzaun, Rück-
schnitt, ggfs. Stammschutz). Die DIN 18 920, RAS-LP 4 und ZTV-Baumpflege der FLL sind zu beachten.

20. KOMPENSATIONSMASSNAHMEN
 ANALOG § § 9 ABS. 1A BAUGB

Als Kompensation für den in Anspruch genommenen Wald, wird eine Neu-Aufforstung von naturraumty-
pischem Laubwald auf einer ca. 2.600 qm großen Fläche über eine Erstaufforstungsmaßnahme der Natur-
land Ökoflächen-Management GmbH (Gemarkung Theley, Flur 14, Flurstück 289) durchgeführt.

Im Zuge der Realisierung der Baumaßnahmen werden 35 Bäume, die unter die Baumschutzsatzung fal-
len, entnommen. Es ist beabsichtigt diese innerhalb des Plangebietes durch die Neuanpflanzung standort-
gerechter Laubbäume zu kompensieren. Sofern die vollständige Kompensation innerhalb des Plangebietes 
nicht möglich ist, werden die Anpflanzungen in Abstimmung mit dem Amt für Klima- und Umweltschutz an 
geeigneten Standorten innerhalb des Stadtgebietes ausgeführt (zu Ausgleichszahlung siehe Festsetzung Nr. 
19).

21. GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES
 ANALOG § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landeswassergesetz)
• Das Plangebiet wird im Trennsystem entwässert. 
• Schmutzwasser und schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser sind in den bestehenden Schmutzwasser-

kanal abzuleiten. 
• Das anfallende nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser ist Regenwasserkanälen zuzuführen und 

in den bestehenden Regenwasserkanal bzw. in den Fischbach abzuleiten. Für die Einleitung in den Fischbach 
ist eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu beantragen.

• Die Planung und die Bauausführung für die Entwässerungsanlagen sind mit ZKE abzustimmen.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)
• Stellplätze: Je Wohneinheit < 160 m2 ist ein Pkw-Stellplatz und zwei Fahrradstellplätze nachzuweisen. Je 

Wohneinheit > 160 m2 sind zwei Pkw-Stellplätze und vier Fahrradstellplätze nachzuweisen. Je 20 bis 30 
Kinder in Kindertagesstätten ist ein Pkw-Stellplatz nachzuweisen. Je 8 bis 12 stationäre Betten in Pflegeein-
richtungen ist ein Pkw-Stellplatz nachzuweisen. Je zwei Wohneinheiten des Betreuten Wohnens ist ein 
Pkw-Stellplatz nachzuweisen. Zusätzlich zu den nachzuweisenden Stellplätze sind 15 % oberirdische Stell-
plätze öffentlich anzulegen.

• Werbeanlagen: Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig, Fremdwerbung ist unzulässig. 
Ausgenommen hiervon sind gemeinsame Hinweisschilder oder -tafeln mehrerer Betriebe (Sammel-Hinweis-
schilder). Innerhalb des Plangebietes ist nur ein solches Hinweisschild zulässig. Die Höhe der Hinweisschilder 
oder -tafeln darf max. 2,5 m betragen. Zusätzlich ist ein Pylon / eine Stele mit einer Höhe von 3,0 m zulässig. 
Unzulässig sind Wechselbild-Werbeanlagen, blinkende Leuchtreklamen sowie zeitweise und sich ständig 
bewegende Werbeanlagen. Werbeanlagen am Gebäude sind nur in der Höhe bis maximal Brüstungsober-
kante 1. OG zulässig. Blendwirkungen gegenüber der Bahn sind zu vermeiden.

• Dachform/ Dachneigung: Flachdächer/ flachgeneigte Dächer sind mit Dachneigungen von 0 bis 15° auszu-
führen.

• Sonstiges: Mülltonnen sind in den zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche orientierten Bereichen entweder in 
Schränken einzubauen oder sichtgeschützt aufzustellen.

• Böschungen, Abgrabungen, Aufschüttungen und Stützwände: Die Anlage von Böschungen, Abgrabungen, 
Aufschüttungen und Stützwände ist bis zu einer Höhe von 2 m zulässig. Böschungen, Abgrabungen, Auf-
schüttungen und Stützwände sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

• Einfriedungen: In der privaten Grünfläche entlang der Grenze des Plangebietes zur Bahntrasse hin sind Ein-
friedungen (Hecken, Zäune) zulässig. Im übrigen Plangebiet sind Einfriedungen nur ausnahmsweise zulässig.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND  
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN  

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. SWG UND LBO)
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Schutzabstand Wald
Gem. § 14 Abs. 3 LWaldG ist bei der Errichtung von Gebäuden auf waldnahen Grundstücken ein Abstand von 
30 Metern zwischen Waldgrenze und Außenwand des Gebäudes einzuhalten. Die gleichen Abstände sind bei 
der Neubegründung von Wald zu Gebäuden einzuhalten. Durch die Erweiterung bestehender Gebäude dürfen 
die gemäß Satz 1 einzuhaltenden Abstände nicht verkürzt werden. Die Forstbehörde genehmigt Ausnahmen 
von dem gemäß Satz 1 einzuhaltenden Abstand, wenn
• der Eigentümer des zu bebauenden Grundstücks zugunsten des jeweiligen Eigentümers des von der Ab-

standsunterschreitung betroffenen Grundstücks eine Grunddienstbarkeit mit dem Inhalt bestellt, die forstwirt-
schaftliche Nutzung des von der Abstandsunterschreitung betroffenen Grundstücks einschließlich sämtlicher 
Einwirkungen durch Baumwurf zu dulden und insoweit auf Schadensersatzansprüche aus dem Eigentum zu 
verzichten und 

• aufgrund der Standortgegebenheiten, insbesondere der Geländeausformung, der Waldstruktur sowie der 
Windexposition keine erhöhte Baumwurfgefahr besteht.

Dem Antrag auf Genehmigung einer Ausnahme ist ein Plan beizufügen, aus dem die Flurstücksbezeichnung des 
Grundstücks sowie die genaue Lage des zu errichtenden Gebäudes auf dem Grundstück hervorgehen.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 ABS. 6 BAUGB)

Altlastenverdachtsflächen 
• Im Plangebiet befinden sich Flächen, deren Böden vermutlich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet 

sind (s. ergänzend auch Festsetzung der bedingten Zulässigkeit empfindlicher Nutzungen gem. § 9 Abs. 2 
BauGB). Der Geltungsbereich ist in Teilbereichen betroffen. Hierbei handelt es sich um Altlastenverdachts-
flächen SB_193 und SB_4142.

• Sofern bei Erdarbeiten, Bodenbewegungen oder Ähnlichem Bodenverunreinigungen über den bisherigen 
Kenntnisstand hinaus angetroffen werden, die nach Art, Beschaffenheit oder Menge gesundheits-, luft-, 
oder wassergefährdend, explosibel oder brennbar sind, müssen diese unverzüglich dem Landesamt für Um-
welt- und Arbeitsschutz, Saarbrücken, angezeigt werden.

KENNZEICHNUNGEN GEM. § 9 ABS. 5 BAUGB

fischnd
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10.07.2018.




